
Samtgemeinde Fürstenau  Fürstenau, den 06.09.2018 

 
 
Beschlussvorlage Fürstenau 
FG 20/005/2018 

 
 
Datum Gremium Zuständigkeit 
30.08.2018 Ausschuss für Finanzen und strategische Entwicklung Vorberatung 
30.08.2018 Samtgemeindeausschuss Vorberatung 
27.09.2018 Samtgemeinderat Entscheidung 
 
 
 
 
Straßenreinigungsgebührennachkalkulation 2014 - 2017 
 
1. Gebührennachkalkulation 2014 
  
 Erlöse 
 Straßenreinigungsgebühren Fürstenau 31.617,84 € 
 Straßenreinigungsgebühren Berge 10.639,89 € 
 Straßenreinigungsgebühren Bippen 5.413,68 € = 47.671,41 € 
 
 Kosten 
 Auszahlungen für Personal 5.322,23 € 
 Kosten der Straßenreinigung 55.909,98 € 
  61.232,21 € 
 Allgemeinanteil (25 %) ./.  15.308,05 € = 45.924,16 € 
 
 Überdeckung 2014   1.747,25 € 
 
 
2. Gebührennachkalkulation 2015 
 
 Erlöse 
 Straßenreinigungsgebühren Fürstenau 31.431,23 € 
 Straßenreinigungsgebühren Berge 11.070,36 € 
 Straßenreinigungsgebühren Bippen 5.457,78 € = 47.959,37 € 
 
 Kosten 
 Auszahlungen für Personal 4.138,75 € 
 Kosten der Straßenreinigung 59.396,39 € 
  63.535,14 € 
 Allgemeinanteil (25 %) ./.  15.883,79 € = 47.651,35 € 
 
 Überdeckung 2015   308,02 € 
 
3. Gebührennachkalkulation 2016 
 
 Erlöse 
 Straßenreinigungsgebühren Fürstenau 31.612,09 € 
 Straßenreinigungsgebühren Berge 10.819,92 € 
 Straßenreinigungsgebühren Bippen 5.640,84 € = 48.072,85 € 
 

 Top: 
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 Kosten 
 Auszahlungen für Personal 2.974,42 € 
 Kosten der Straßenreinigung 58.516,95 € 
  61.491,37 € 
 Allgemeinanteil (25 %) ./.  15.372,84 € = 46.118,53 € 
 
 Überdeckung 2016   1.954,32 € 
 
4. Gebührennachkalkulation 2017 
 
 Erlöse 
 Straßenreinigungsgebühren Fürstenau 31.460,22 € 
 Straßenreinigungsgebühren Berge 10.855,01 € 
 Straßenreinigungsgebühren Bippen 5.474,88 € = 47.790,11 € 
 
 Kosten 
 Auszahlungen für Personal 2.987,33 € 
 Kosten der Straßenreinigung 65.597,07 € 
  68.584,40 € 
 Allgemeinanteil (25 %) ./.  17.146,09 € = 51.438,31 € 
 
 Fehlbetrag 2017   -3.648,20 € 
 
  
 
5. Vortrag für 2018 
 
 Überschussvorträge aus Vorjahren  = 14.675,88 € 
 Überdeckung 2014  = 1.747,25 € 
 Überdeckung 2015  = 308,02 € 
 Überdeckung 2016  = 1.954,32 € 
 Fehlbetrag 2017  = -3.648,20 €  
 
 Überschussvortrag für 2018  = 15.037,27 € 
 
Bis zum 31.12.2017 sind dem Produkt „Straßenreinigung 545.10“ lediglich die vorgenannten 
Positionen zugeordnet worden, die folglich bei der Gebührenkalkulation berücksichtigt werden 
müssen. Für 2018 errechnet sich daher ein Überschussvortrag in Höhe von 15.037,27 €.  
 
Nachdem die Samtgemeinde Fürstenau gemeinsam mit den Samtgemeinden Artland und Ber-
senbrück die Vergabe der Straßenreinigungsleistungen zum 01.01.2018 neu ausgeschrieben 
hat, ist auch eine Überarbeitung der Gebührenkalkulation notwendig geworden. 
Künftig sind entsprechend der Vorgaben des Nds. Kommunalabgabengesetzes (NKAG) und 
des Nds. Straßengesetzes (NStrG) dem Produkt „Straßenreinigung 545.10“ neben dem für das 
in der Verwaltung mit der Organisation und Abrechnung beschäftigte Personal auch Bauhofleis-
tungen für die Entleerung von Papierkörben an den zu reinigenden Straßen und die Kosten für 
zusätzliche Laubentsorgung etc. zu berücksichtigen. 
 
Wesentlicher Kostenfaktor für die Straßenreinigung sind weiterhin die Kosten der Fremdreini-
gung. Diese haben sich nach der gemeinsamen Ausschreibung erhöht. Zu diesen gestiegenen 
Kosten kommen zukünftig die nach dem kommunalen Abgabenrecht ansatzfähigen betriebs-
wirtschaftlichen Kosten hinzu, so dass auch eine Gebührenerhöhung ab dem 01.01.2019 un-
ausweichlich sein wird. Eine entsprechende Gebührenkalkulation für die Jahre 2018 und 2019 
wird bis Ende 2018 erarbeitet und vorgelegt.  
Eine Gebührenanpassung für 2018 war aufgrund des hohen Überschussvortrags noch nicht 
erforderlich. 
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Finanzielle Auswirkungen: 
 

Aufgrund des hohen Überschussvortrages ist eine Gebührenanpassung voraussichtlich erst 
zum 01.01.2019 erforderlich. 
 
 
 
M o o r m a n n 
Fachdienst I 
 
 
 
Beschlussvorschlag: 
 
Der vorgelegten Gebührennachkalkulation für die Jahre 2014 bis 2017 wird zugestimmt. 
 
 
 
 
 
R a m l e r M o o r m a n n T r ü t k e n 
Fachgebiet 20 Fachdienst I Samtgemeindebürgermeister 
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